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Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 
Mechatronik an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

 

Aufgrund des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG-LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom  5. Mai 2004 (GVBl. LSA S. 256), zuletzt geändert 
durch das Gesetz zur  Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften vom 16. Juli 
2010 (GVBl. LSA S. 436) hat die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg folgende 
Satzung erlassen: 
 
 
 

Artikel I 
 
1. Der § 13 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
alt: 

 § 13 
Wiederholung von Prüfungsleistungen 

 
(2) Wiederholungsprüfungen sind frühestens nach 6 Wochen und spätestens zum 
nächstmöglichen regulären Prüfungstermin nach Nichtbestehen der Prüfung 
abzulegen, sofern nicht dem oder der Studierenden wegen besonderer, von ihm 
oder ihr nicht zu vertretender Gründe eine Nachfrist gewährt wurde. Dazu ist erneut 
eine Meldung erforderlich. Eine erfolgreich bestandene zweite 
Wiederholungsprüfung ist mit „ausreichend“ zu bewerten. Bei Studienunterbrechung 
und in anderen begründeten Fällen sind über die Ablegung von 
Wiederholungsprüfungen durch den Prüfungsausschuss verbindliche Festlegungen 
zu treffen. Bei Versäumnis der Wiederholungsfrist gilt der § 23. Für die Bewertung 
gilt § 12 entsprechend. 
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neu: 

§ 13 
Wiederholung von Prüfungsleistungen 

 
(2) Wiederholungsprüfungen sind frühestens nach 6 Wochen und spätestens 12 
Monate nach Nichtbestehen der Prüfung abzulegen, sofern nicht dem oder der 
Studierenden wegen besonderer, von ihm oder ihr nicht zu vertretender Gründe 
eine Nachfrist gewährt wurde. Dazu ist erneut eine Meldung erforderlich. Eine 
erfolgreich bestandene zweite Wiederholungsprüfung ist mit „ausreichend“ zu 
bewerten. Bei Studienunterbrechung und in anderen begründeten Fällen sind über 
die Ablegung von Wiederholungsprüfungen durch den Prüfungsausschuss 
verbindliche Festlegungen zu treffen. Bei Versäumnis der Wiederholungsfrist gilt der 
§ 23. Für die Bewertung gilt § 12 entsprechend. 
 
2. Änderung im Prüfungsplan des Bachelorstudienganges Mechatronik 
 
Alt: 
                1. Sem.              2. Sem.     CP 
    Modul                               CP LN  PL     CP   LN     PL 

Mechatronik Projekt I 2  PA                 

6 Mechatronische Systeme 
I 

   4 ÜS K90              

 
 Neu: 
   1. Sem.              2. Sem.               CP 
    Modul                                CP LN  PL     CP   LN    PL 

Mechatronik Projekt I 2  PA                 

6 Mechatronische Systeme 
I 

   4 PA                         

 
 

Artikel II 

 
 
Diese Satzung findet für alle Studierenden Anwendung, die im Bachelorstudiengang 
Mechatronik der Otto-von-Guericke-Universität immatrikuliert sind.  

 

Artikel III 

 
Diese Satzung tritt am Tage ihrer Veröffentlichung im Verwaltungshandbuch der 
Otto-von-Guericke-Universität in Kraft. 
Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät 
Maschinenbau vom 30. 06. 2010 sowie des Fakultätsrates der Fakultät der 
Elektrotechnik vom 30. 06. 2010 und der Bestätigung durch den Senat der Otto-
von-Guericke-Universität vom 22.09.2010. 

 
Magdeburg, 04.10.2010 
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